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Der Regionalrat nimmt die Antwort zur Kenntnis. 
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Die Fragen werden im Zusammenhang beantwortet: 

 

Das Landesstraßenerhaltungsprogramm zum Titel  777 11 wurde für das lau-
fende Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden HH-
Mittel und der verfügbaren personellen Kapazitäten aufgestellt, wobei wie üb-
lich eine ausreichende Flexibilität zur Berücksichtigung zum Zeitpunkt der 
Programmerstellung unvorhersehbarer Sanierungserfordernisse enthalten ist. 

Die Anhebung der Wertgrenzen in Bezug auf ein vereinfachtes und zügigeres 
Vergabe- und Ausschreibungsverfahren bedingt keinen höheren Finanzie-
rungsrahmen zur Durchführung zusätzlicher Maßnahmen. Die Beschleunigung 
und Vereinfachung der Verfahren können ggfls. aber Kapazitäten frei werden 
lassen, um zusätzliche Maßnahmen anzustoßen. Hierzu wurde seitens des 
Landesbetriebes Straßenbau dem Verkehrsministerium des Landes ein Maß-
nahmenpaket gemeldet, welches zusätzlich zum abgestimmten Erhaltungs-
programm ausgeschrieben werden könnte, sofern hierfür zusätzliche HH-Mittel 
bereitgestellt werden können. Darin sind auch zwei Maßnahmen im Regie-
rungsbezirk Köln enthalten. Wie viele und welche Ausschreibungen insgesamt 
unter Berücksichtigung der angehobenen Wertgrenzen vereinfacht ausge-
schrieben werden, wird beim Landesbetrieb Straßenbau nicht erhoben. 

Durch die Vereinfachung der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren ändert 
sich nichts an der Qualität bei der Erstellung der dafür erforderlichen Unterla-
gen. 
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